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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG - Bezirksvertretung Wanne der Stadt Herne - 
Ersatzbestimmung eines Bezirksverordneten 

Der Bezirksverordnete 

Herr Frank Salzmann, Heisterkamp 22, 44652 Herne 

hat mit Ablauf des 30.07.2018 auf die Ausübung seines Mandates in der Bezirksvertretung 
Wanne der Stadt Herne verzichtet. 

Aufgrund des eingereichten Listenwahlvorschlages der Partei „Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands“ - SPD - habe ich  

Herrn Hans-Georg Lange, Am Berg 2, 44649 Herne 

als Nachfolger für gewählt erklärt. 

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats Einspruch erhoben werden. Dieser ist 
beim Fachbereich Stadtentwicklung, Team Wahlen der Stadt Herne, im Technischen 
Rathaus, Langekampstr. 36, 44652 Herne, Zimmer B.608, schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß § 45 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes in 
Verbindung mit § 65 der Kommunalwahlordnung in der zurzeit gültigen Fassung. 

Herne, 02.08.2018 

Der Wahlleiter 

Dr. Frank Dudda  
Oberbürgermeister  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für M&M 

Bauunternehmung GmbH 

Für M & W Bauunternehmung GmbH, letzte bekannte Anschrift: Steinmetzstr. 1, 44629 
Herne, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 619, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  

 Bescheid 2016 und 2017 vom 17.07.2018 
 Vertragsgegenstandsnummer 5000100012039530 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr in 
Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 07.08.2018 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Hasan Kaya 

Für Herrn Hasan Kaya, letzte bekannte Anschrift: De Genestetplein 15, 3027 AZ Rotterdam, 
Niederlande, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Recht und 
Bauordnung, unter der Anschrift Langekampstr. 36, 44652 Herne, Gebäudeteil A, Raum E-
06, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

Anhörung gem. § 28 Abs. 1 VwVfG vom 01.08.2018 
Aktenzeichen 23/3-OV20170002/IV 

Das Anschreiben kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8:30 bis 
12:00 Uhr in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 
94) - in der zurzeit geltenden Fassung - als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.  

Herne, 01.08.2018 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Xuan Tho Hoang 

Für Herr Xuan Tho Hoang, * 13.06.1991 in Nghe An zuletzt wohnhaft und gemeldet 
Bismarckstr. 6a, 44629 Herne, derzeit unbekannten Aufenthaltes, liegt bei der Stadt Herne, 
Fachbereich Bürgerdienste, Ausländerbehörde, Hauptstr. 241, 44649 Herne, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 

Anhörung vom 02.08.2018, Aktenzeichen 24/2-H2594 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle  
Montag, Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr – 
15:30 Uhr und Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 02.08.2018 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Ervin-Ciprian Bodnar 

Für Ervin-Ciprian Bodnar, letzte bekannte Anschrift: Liebfrauenstr. 25, 47053 Duisburg, 
liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport, 
Berliner Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.26 , folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

Ordnungsverfügung vom 02.08.2018, Aktenzeichen 44/1 San 41/18 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle am Montag, Dienstag und 
Donnerstag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Mittwoch 
und Freitag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 02.08.2018  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Ivana Bozidarevic 

Für Ivana Bozidarevic, letzte bekannte Anschrift: De Cuxac 12 Rue, 11100 
Narbonne/Frankreich, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich 
Öffentliche Ordnung und Sport, Berliner Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.26 , folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  

Ordnungsverfügung vom 02.08.2018, Aktenzeichen 44/1 San 1054/17 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle am Montag, Dienstag und 
Donnerstag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Mittwoch 
und Freitag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 02.08.2018  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Hajnal Ötvös 

Für Hajnal Ötvös, letzte bekannte Anschrift: Baustr. 11, 46117 Oberhausen, liegt beim 
Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport, Berliner 
Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.26 , folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

Ordnungsverfügung vom 02.08.2018, Aktenzeichen 44/1 San 171/18 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle am Montag, Dienstag und 
Donnerstag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Mittwoch 
und Freitag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 02.08.2018  
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